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Rundschreiben Nr. 16/2023 
 
Universalkredit – Produktanpassungen 
 
 
Der LfA ist es gelungen, die COSME-Garantie des Europäischen Investitionsfonds für die 
Haftungsfreistellung im Universalkredit zu verlängern, so dass bis zum 31.12.2023 erteilte Zusagen 
haftungsfreigestellter Universalkredite von der COSME-Garantie umfasst werden. Infolgedessen 
wurden im beigefügten Merkblatt „Universalkredit (UK5)“ bei Darlehen, deren Haftungsfreistellung 
über die COSME-Garantie dargestellt wird, die maximale Abruffrist und die maximale Frist für eine 
erste Teilauszahlung aktualisiert. Die neuen Abruffristen gelten für Zusagen ab dem 30.03.2023. 
Darüber hinaus wurden im Abschnitt Verwendungszweck aus Gründen der sprachlichen Klarheit die 
vormals im Klammerausdruck aufgeführten speziellen Beispiele für Investitionen entfernt. Dies stellt 
keine Reduzierung des Umfangs der förderfähigen Verwendungszwecke dar. 
 
In den Vergabegrundsätzen Universalkredit (UK5) wurden einzelne Präzisierungen vorgenommen 
sowie in Tz. 1.3. weitere vertragliche Vorgaben zur Rechtswahl aufgenommen, u.a. im Hinblick auf 
die Sicherstellung der Geltung deutschen Rechts auch im Darlehensverhältnis zwischen dem 
unmittelbar refinanzierten Kreditinstitut und dem Endkreditnehmer.  
 
Die Änderungen im Merkblatt sowie in den Vergabegrundsätzen Universalkredit (UK5) wurden durch 
Randstriche gekennzeichnet. 
 
Die aktualisierten Vergabegrundsätze Universalkredit (UK5) werden im Bankenportal zum 
Download zur Verfügung gestellt. Die Vergabegrundsätze sind ab sofort gültig. 
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Für Fragen zu den öffentlichen Finanzierungshilfen und für die Anforderung von Informationsmaterial 
stehen Ihnen die Mitarbeiter/-innen unserer Förderberatung telefonisch unter 089 / 21 24 - 10 00 oder 
per E-Mail unter info@lfa.de, montags bis donnerstags von 8 Uhr bis 18 Uhr sowie freitags von 8 Uhr 
bis 15 Uhr, zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
LfA Förderbank Bayern 
 
 
 
Anlage 
 



 
 

          
 

 
Merkblatt „Universalkredit“ (UK5) 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen bzw. 
Merkblatt entsprechend Antragsvordruck 200 Tz. 9.3 Bestätigungen und sonstige  
Erklärungen des durchleitenden Zentralinstituts und/oder der Hausbank) 
 

Die Finanzierung der haftungsfreigestellten Universalkredite wird durch die von COSME bereitgestellte Garantie und den im 
Zusammenhang mit dem Investitionsplan für Europa begründeten Europäischen Fonds für strategische Investitionen („EFSI“) 
ermöglicht. Der Zweck des EFSI ist die Unterstützung bei der Finanzierung und Umsetzung produktiver Investitionen in der Eu-
ropäischen Union und die Sicherstellung eines besseren Zugangs zu Finanzierungen. Für die haftungsfreigestellten Universal-
kredite, die die COSME-Garantie nicht umfasst, übernimmt der Freistaat Bayern eine Garantie. 
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1 Kreditnehmerkreis 

Antragsberechtigt sind Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft und Angehörige der Freien Berufe, soweit der 
Jahresumsatz (Konzernumsatz) dieser Unternehmen bzw. 
Angehörigen der Freien Berufe 500 Mio. EUR nicht über-
steigt. 

Nicht antragsberechtigt sind 

• Unternehmen, die sich in einem Insolvenzverfahren be-
finden oder die im deutschen Recht vorgesehenen Vo-
raussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens auf Antrag ihrer Gläubiger erfüllen, 

• Unternehmen, wenn mehr als 50 % ihres Kapitals oder 
ihrer Stimmrechte direkt oder indirekt von einer oder 
mehreren öffentlichen Stellen oder Körperschaften des 
öffentlichen Rechts einzeln oder gemeinsam kontrolliert 
werden, 

• Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: 
Spielsalons und (Online-)Kasinos, Profisport, Empfeh-
lungsmarketing, Rotlichtmilieu, Pornographie. Falls eine 
Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ beantragt wird, sind 
zudem Unternehmen nicht antragsberechtigt, die den 
Vorgaben des Europäischen Investitionsfonds (EIF) nicht 
entsprechen. Betroffen hiervon sind insbesondere Pro-
duktion von und Handel mit Tabak bzw. destillierten alko-
holischen Getränken; IT-Lösungen, die einen der hier ge-
nannten Bereiche unterstützen; F&E in Bezug auf Klonen 
von Menschen sowie genetisch veränderte Organismen. 
Bei Herstellung von und Handel mit Waffen und Munition 
besteht eine Antragsberechtigung nur unter engen Vor-
aussetzungen und ohne Haftungsfreistellung „Haftung-
Plus“. 

2 Verwendungszweck 

Finanziert werden Investitionen, die Anschaffung von Wa-
renlager sowie der allgemeine Betriebsmittelbedarf ein-
schließlich Umschuldung kurzfristiger Verbindlichkeiten. 

Die Finanzierung von gewerblichen Vorhaben, die eine Be-
günstigung nach dem „Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG)“ erhalten, ist nicht möglich.  

Die Ausschlusskriterien des Merkblatts „Nachhaltigkeits-
grundsätze für Programmkredite der LfA Förderbank Bay-
ern“ sind zu beachten. 

3 Darlehensbedingungen 

3.1 Konditionen 

Der Zinssatz für die Darlehen wird zwischen Hausbank und 
Endkreditnehmer in Abhängigkeit von Bonität und Besiche-
rung - innerhalb vorgegebener Grenzen – individuell 

vereinbart (siehe Merkblatt „Kreditnehmerinformation zum 
risikogerechten Zinssystem“). 

Die risikoabhängigen Zinsobergrenzen, Angaben zu Darle-
henslaufzeiten und zum Auszahlungssatz können unserer 
aktuellen Übersicht der Darlehenskonditionen entnommen 
werden. 

Es gelten die Konditionen des Zusagedatums der LfA. Die 
Hausbank wird den Endkreditnehmer über die Zusage der 
LfA entsprechend unterrichten und die Konditionen verein-
baren. 

Bei im Anlagevermögen aktivierbaren Wirtschaftsgütern ist 
die Darlehenslaufzeit frei wählbar; sie soll sich an der be-
triebsgewöhnlichen Nutzung orientieren. Betriebsmittel so-
wie Umschuldungen sind mit Darlehenslaufzeiten von bis 
zu 10 Jahren finanzierbar (Betriebsmittel in Verbindung mit 
langfristigen Investitionen können darüber hinaus zu den 
Laufzeiten dieser Investitionsfinanzierungen berücksichtigt 
werden). 

Soweit sachlich begründet, besteht die Möglichkeit, das 
Vorhaben in mehrere Darlehen aufzuteilen (z. B. differen- 
ziert nach unterschiedlichen Laufzeiten oder mit und ohne 
Haftungsfreistellung „HaftungPlus“). Abweichend von den 
Standardlaufzeiten können auch verkürzte Gesamtlaufzei-
ten (ganzjährig, mindestens 4 Jahre) und Tilgungsfreijahre 
beantragt werden. Beim 3-jährigen Standard-Laufzeittyp 
besteht keine Möglichkeit zur Laufzeitflexibilisierung. Bei 
der Wahl ohne Tilgungsfreijahre ist die erste Tilgungsrate 
immer am Ende des auf das Zusagequartal folgenden 
Quartals zu leisten. 

Für nicht abgerufene Darlehensbeträge wird nach Ablauf 
eines bereitstellungsprovisionsfreien Zeitraums von 6 Mo-
naten (gerechnet vom Tage der Darlehenszusage der LfA 
an) bis zum vollständigen Abruf oder einem Verzicht auf 
das Darlehen, spätestens bis zum Ablauf der Abruffrist des 
Darlehens (ein Monat vor Tilgungsbeginn) eine Bereitstel-
lungsprovision von 2 % p. a. berechnet. Bei verbürgten 
Darlehen beträgt die Abruffrist 6 Monate nach Darlehens-
zusage der LfA (bei der Wahl ohne Tilgungsfreijahre ergibt 
sich, in Abhängigkeit von der ersten Tilgungsrate im Ein-
zelfall, i. d. R. eine kürzere Frist). 

Termine für Zins, Tilgung und ggf. Bereitstellungsprovision 
sind der 31.03., 30.06., 30.09. und 30.12. 

Eine vollständige oder teilweise vorzeitige außerplanmä-
ßige Tilgung des ausstehenden Kreditbetrages kann ge-
gen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung erfolgen. 

3.2 Finanzierungshöhe 

Der Darlehenshöchstbetrag beträgt 10 Mio. EUR je Vorha-
ben. Der Finanzierungsanteil des Darlehens beträgt bis zu 
100 % des finanzierbaren Vorhabens. 

Der Darlehensmindestbetrag liegt bei 25.000 EUR. 
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4 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

4.1 Beihilferechtliche Grundlage 

Die Darlehen werden gegebenenfalls als sogenannte De-
minimis-Beihilfen auf Grundlage der De-minimis-Verord-
nung (EU) Nr. 1407/2013 vom 18.12.2013, veröffentlicht im 
Amtsblatt der EU Nr. L 352/1 vom 24.12.2013, in der Fas-
sung der Verordnung (EU) Nr. 2020/972 vom 02.07.2020 
(veröffentlicht im Amtsblatt der EU Nr. L 215/3 vom 
07.07.2020), vergeben. 

Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter 
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnommen bzw. 
per Beihilferechner ermittelt werden. Diese Beihilfewerte 
dienen der Orientierung in der Informations- und Bera-
tungsphase und sind unverbindlich. Maßgeblich sind allein 
die Beihilfewerte, die die LfA zum Zeitpunkt der Kreditzu-
sage zugrunde legt. 

Weiterführende Informationen enthält unser Merkblatt „Bei-
hilferechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“. 

4.2 Vorbeginn 

Ein vorzeitiger Vorhabensbeginn ist unschädlich. Dies gilt 
nicht im Hinblick auf eventuelle Risikoübernahmen, da 
nachträgliche Risikoverlagerungen nicht zulässig sind. Zu-
dem können keine Darlehen gewährt werden, wenn das In-
vestitionsvorhaben bereits weitgehend durchgeführt ist. 

Für Vorhabensteile, die durch Eigenmittel oder langfristige 
Fremdmittel bereits finanziert sind, kann der Universalkre-
dit nicht eingesetzt werden. 

4.3 Prosperität 

Im Regelfall spielt die Prosperität eines Unternehmens 
keine Rolle. 

4.4 Vorhaben außerhalb Bayerns 

Investitionsvorhaben bayerischer Unternehmen außerhalb 
Bayerns können finanziert werden, sofern dadurch eine 
langfristige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und ein 
dauerhafter Erhalt des bayerischen Standorts erreicht wird 
(Bayerneffekt). 

4.5 Betriebsaufspaltung im förderfähigen Sinne sowie Vermie-
tung/Verpachtung 

Unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Einheit zwi-
schen Besitz- und Betriebsgesellschaft können Vorhaben 
der Besitzgesellschaft (auch durch natürliche Personen) 
gefördert werden, wenn 

• auf beiden Seiten (Besitz- und Betriebsgesellschaft) die-
selben Personen zusammen zu mindestens 50 % betei-
ligt sind oder 

• die auf beiden Seiten verschiedenen Personen Ehegat-
ten sind und zusammen auf beiden Seiten zu mindes-
tens 50 % beteiligt sind oder 

• die auf beiden Seiten verschiedenen Personen Eltern/ 
Schwiegereltern und Kinder (sowie deren Ehegatten) 
sind und zusammen auf beiden Seiten zu mindestens 
50 % beteiligt sind. 

Außerhalb dieser Betriebsaufspaltungen im förderfähigen 
Sinne ist eine Finanzierung von zu vermietenden/verpach-
tenden, gewerblich bzw. freiberuflich genutzten Immobi-
lien möglich, sofern eine langfristige Vermietung/Verpach-
tung an einen gewerblichen/freiberuflichen Nutzer erfolgt. 
Darlehensnehmer wird allein der Investor (Besitzgesell-
schaft), wenn sich dieser vertraglich verpflichtet, das Ob-
jekt während der Laufzeit des Darlehens ausschließlich 
für Betriebszwecke gewerblicher oder freiberuflicher Art 
zur Verfügung zu stellen. 

Rein private Kapitalanlagen sind von einer Förderung aus-
geschlossen. Somit können Vorhaben privater Investoren, 
die nicht gewerblich/freiberuflich tätig sind bzw. ausschließ-
lich für die Vermietung/Verpachtung der Immobilie einen 
Gewerbebetrieb anmelden, nicht berücksichtigt werden. Es 
ist ausreichend, wenn allein der Investor die Antragsvo-
raussetzungen für den Universalkredit erfüllt. Vorhaben in 
Form von Leasing- oder Mietkaufkonstruktionen können 
nicht finanziert werden. 

5 Mehrfachförderung 

Soweit die maßgeblichen Beihilfehöchstwerte der EU nicht 
überschritten werden (siehe Merkblatt „Beihilferechtlich re-
levante Bestimmungen und Definitionen“, insbesondere 
Tzn. 5 und 10) kann der Universalkredit mit anderen öffent-
lichen Finanzierungshilfen kombiniert werden. 

6 Konsortialfinanzierungen der LfA 

Bei größeren Investitionen (in der Regel ab ca. 
5 Mio. EUR) besteht ggf. die Möglichkeit einer Konsortialfi-
nanzierung der LfA. Diese kann von gewerblichen Unter-
nehmen und Angehörigen Freier Berufe sowie von kommu-
nalen Maßnahmeträgern für wirtschaftsnahe Infrastruktur-
vorhaben formlos über die Hausbank (Bank oder Spar-
kasse) beantragt werden. 

7 Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Soweit ein Darlehen bis 4 Mio. EUR bankmäßig nicht aus-
reichend abgesichert werden kann, ist ergänzend die Be-
antragung einer Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ mög-
lich (siehe entsprechendes Merkblatt). 

Ab dem 01.07.2022 können im UK5 nur noch 60%ige Haf-
tungsfreistellungen beantragt und zugesagt werden. 

Alternativ, insbesondere bei Darlehen über 4 Mio. EUR, 
kann bei nicht ausreichender Absicherung eine Bürgschaft 
der LfA bzw. der Bürgschaftsbank Bayern GmbH beantragt 
werden. 

Eine Darlehenssplittung in einen haftungsfreigestellten 
Darlehensteil und einen verbürgten Darlehensteil ist nicht 
möglich. 

Für Blankokredite, endfällige Darlehen, Umschuldungen 
auch bei kurzfristig fälligen bzw. gekündigten Bankdarle-
hen) und Prolongationen übernimmt die LfA keine Haf-
tungsfreistellung „HaftungPlus“. 

Auch für haftungsfreigestellte Universalkredite gilt der 
Grundsatz, dass keine bestehenden Bankrisiken nachträg-
lich auf die LfA verlagert werden dürfen (siehe Tz. 1 des 
Merkblatts Haftungsfreistellung „HaftungPlus“). 

Die Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ wird zum einen 
durch die COSME-Garantie der EU und zum anderen 
durch eine globale Rückbürgschaft des Freistaats Bayern 
ermöglicht, wobei Darlehenszusagen an KMU bis max. 2 
Mio. EUR Darlehensbetrag über die COSME-Garantie der 
EU dargestellt werden. Ausnahme: Für KMU des Straßen-
güterverkehrs gilt die COSME-Garantie bei Darlehensbe-
trägen von mehr als 1,25 Mio. EUR nur bei Darlehenslauf-
zeiten von bis zu 5 Jahren. Für alle sonstigen  haftungsfrei-
gestellten Universalkredite übernimmt der Freistaat Bayern 
eine globale Rückbürgschaft. 

Für Darlehen von mehr als 150.000 EUR besteht keine An-
tragsberechtigung, wenn der Antragsteller eines der Innov- 
Fin-Innovationsförderkriterien erfüllt (zu Details siehe Vor-
druck 106). Soweit mindestens ein Kriterium erfüllt wird, 
besteht ggf. die Möglichkeit, das Vorhaben mit dem Inno-
vationskredit 4.0 der LfA zu finanzieren oder statt der Haf-
tungsfreistellung „HaftungPlus“ eine Bürgschaft der LfA 
bzw. der Bürgschaftsbank Bayern zu beantragen. 
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Ergänzende Regelungen bei COSME-Garantie:  

Der Kreditnehmer und die zwischengeschalteten Kreditin-
stitute haben eine Überprüfung des zielgerichteten Mitte-
leinsatzes durch die betreffenden europäischen Institutio-
nen (z. B. Europäischer Investitionsfonds) und deren Be-
auftragte zuzulassen und die erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. Mit einer Weitergabe der im Zusammenhang mit 
der Darlehensgewährung gespeicherten Daten an den Eu-
ropäischen Investitionsfonds, die Europäische Kommission 
und/oder die von ihr beauftragten Institute haben sie sich 
einverstanden zu erklären. 

Entsprechend der EU-Regelungen werden unabhängig 
von der Darlehenshöhe Name, Adresse und Förderinstru-
ment der LfA sowie der zwischengeschalteten Kreditinsti-
tute auf der Webseite des EIF (www.eif.org) veröffentlicht. 
Zudem haben Kreditinstitute (sowie bei haftungsfreigestell-
ten Darlehen über 600.000 EUR auch die Endkreditneh-
mer) mit der Annahme des Darlehensangebotes eine Er-
klärung zum Nichtvorliegen von Insolvenz-/Vergleichsver-
fahren bzw. Liquidation sowie zur beruflichen Zuverlässig-
keit abzugeben. 

Bei Darlehen, deren Haftungsfreistellung gem. den oben 
genannten Kriterien über die COSME-Garantie dargestellt 
wird, gilt eine maximale Abruffrist bis zum 30.09.2024. Eine 
Teilauszahlung muss spätestens bis zum 30.06.2024 er-
folgt sein.  

Zudem werden bei Darlehen von mehr als 150.000 EUR 
mit über COSME rückgarantierter Haftungsfreistellung 
„HaftungPlus“ Name und Adresse des Endkreditnehmers 
sowie das genutzte Förderinstrument auf der Webseite des 
EIF (www.eif.org) veröffentlicht, soweit der Endkreditneh-
mer nicht der Veröffentlichung widerspricht. Natürliche Per-
sonen sind von der Veröffentlichung ausgenommen (zu 
Details siehe Vordruck 106). 

8 Antragsverfahren 

Anträge sind bei den Hausbanken (Banken oder Sparkas-
sen) einzureichen. Die Antragstellung für den Universalkre-
dit ohne Risikoübernahme und ohne Kombination mit wei-
teren LfA-Finanzierungshilfen erfolgt grundsätzlich mit dem 
Antragsvordruck 200. Universalkredite mit Risikoübernah-
me und/oder bei Kombination mit weiterem LfA-Finanzie-
rungshilfen sind mit dem Antragsvordruck 100 zu beantra-
gen. Aufgrund ihrer derzeit beihilfefreien Konditionen 
braucht bei Universalkrediten ohne Risikoübernahme oder 
mit Haftungsfreistellung bis auf Weiteres der Vordruck 120 
(Erklärung zum Antrag auf Gewährung eines Darlehens/ei-
ner Bürgschaft bei De-minimis-Beihilfen) nicht mehr einge-
reicht zu werden.  

Bei Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ ist für Darlehen 
über 150.000 EUR zudem der Vordruck 106 erforderlich 
(siehe Tz. 7). Er ist vom Antragsteller und der Hausbank zu 
unterzeichnen und verbleibt in der Kreditakte der Haus-
bank. Dies ist von der Hausbank im Antragsvordruck 100 
in Tz. 9.5 wie folgt zu bestätigen: „Die Antragsvorausset-
zungen gem. Vordruck 106 sind erfüllt.“ Zudem ist hier das 
Ergebnis der Erklärung zur Veröffentlichung entsprechend 
festzuhalten. 

Bei Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ für Betriebsmittelfi-
nanzierungen hat die Hausbank zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung die Höhe der vorhandenen Kontokorrentkreditli-
nien und deren aktuelle Auslastung (einschließlich gedul-
deter Überziehungen)  festzustellen. Diese Angaben sind 
unabhängig von der Höhe des LfA-Risikos in Tz. 9.5 des 
Antragsvordrucks 100 anzugeben und für den Fall einer et-
waigen Kündigung und Abwicklung des Engagements vor-
zuhalten, um nachweisen zu können, dass keine Verlage-
rung bestehender Risiken auf die LfA erfolgt ist. 

Die Darlehen werden über die Hausbanken grundsätzlich 
unter deren Eigenhaftung an den Endkreditnehmer ausge-
reicht. Wird eine Bürgschaft beantragt, können die bei 
Staats-/LfA-Bürgschaften bzw. Bürgschaften der Bürg-
schaftsbank Bayern GmbH zusätzlich einzureichenden An-
tragsvordrucke und Unterlagen dem Merkblatt „Antragsun-
terlagen“ entnommen werden. 

Den Hausbanken steht bei Anträgen, die per Post an die 
LfA gesendet werden, die Möglichkeit offen, diese von ihr 
und dem Antragsteller unterzeichneten Unterlagen auch in 
elektronischer Form (Fax oder PDF-Scan per E-Mail) bei 
der LfA einzureichen. Voraussetzung hierfür ist, dass die 
Hausbank wirksame Willenserklärungen per Fax/PDF-
Scan abgibt. Reicht die Hausbank die Antragsunterlagen 
per Fax/PDF-Scan per E-Mail bei der LfA ein, sichert sie 
damit konkludent zu, dass eine rechtsverbindliche Zeich-
nung der Hausbank bereits dann vorliegt, wenn sie ihre Er-
klärungen und Bestätigungen auch per Fax bzw. PDF-
Scan per E-Mail übermittelt und dass das an die LfA über-
mittelte Fax bzw. der übermittelte Scan bildlich und inhalt-
lich dem Original entspricht. Die Übermittlung per E-Mail 
muss durch eine geeignete Verschlüsselung vor dem Zu-
griff Dritter geschützt werden. Liegen die Voraussetzungen 
für eine elektronische Archivierung der Antragsunterlagen 
nicht vor oder macht die Hausbank davon keinen Ge-
brauch, so ist der Originalantrag in Papierform bei der 
Hausbank aufzubewahren. Die Antragstellung im ICOM-
Verfahren erfolgt weiterhin über eine definierte elektroni-
sche Schnittstelle.  

Die LfA gestattet aus förderrechtlicher Sicht der Hausbank, 
für die Antragsunterlagen auf die Aufbewahrung von Origi-
nalunterlagen zu verzichten und stattdessen die Original-
dokumente durch elektronische Archivierung aufzubewah-
ren. Voraussetzung für die Möglichkeit der elektronischen 
Archivierung anstelle der papierhaften Aufbewahrung von 
originalen Antragsunterlagen ist, dass die Hausbank das-
selbe Verfahren und dieselbe Sorgfalt wie bei der Archivie-
rung ihrer eigenen Unterlagen anwendet, die Archivie-
rungsvorgaben analog §§ 257 HGB, 147 AO und die 
Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung einhält 
und die Hausbank sicherstellt, dass die digitalen Doku-
mente 

• bildlich und inhaltlich mit dem Original in Papierform 
übereinstimmen, wenn sie lesbar gemacht werden, 

• während der Dauer der Aufbewahrungsfrist jederzeit 
verfügbar sind, unverzüglich lesbar gemacht und ma-
schinell ausgewertet werden können, 

• fälschungssicher sind und keine Angaben weggelas-
sen, hinzugefügt oder anders dargestellt werden kön-
nen. 

Darüber hinaus hat die Hausbank zu prüfen, ob und inwie-
fern gesetzliche Schriftformerfordernisse bestehen oder 
weitergehende rechtliche Vorschriften zur Aufbewahrung 
bestimmter Originaldokumente einzuhalten sind und deren 
Einhaltung sicherzustellen. 

http://www.eif.org/
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